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Teil 3  Struktur- und Prozessqualität                       1. Gebäude und Milieugestaltung 

Qualitätsanforderung: Die bauliche Ausstattung des Hauses sowohl im Bewohnerzimmer als 

auch im Sanitärbereich, in den Funktions- und Gemeinschaftsräumen und auf den 

Verkehrsflächen soll eine größtmögliche Selbstständigkeit der Bewohner/Psychisch erkrankten 

Menschen gewährleisten. Vorhandene Kompetenzen und Fähigkeiten der Bewohner sollen durch 

die baulichen Vorgaben unterstützt und gefördert werden. 
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 1.2 Bewohnerzimmer     

8. Der Anteil der Plätze in Einzelzimmern beträgt 80% und mehr. 
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 �    

  

 

9. Ist die Gestaltung der Bewohnerzimmer z.B. mit eigenen Möbeln, 

persönlichen Gegenständen und Erinnerungsstücken sowie die 

Entscheidung über ihre Platzierung möglich? (T56) 
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10. Gibt es für die Bewohner, die solche benötigen, Pflegebetten, die 

in der Höhe und am Kopf- und Fußteil höhenverstellbar sind? 
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11. Werden Niedrigbetten für Bewohner, bei denen dadurch eine 

Sturzgefährdung reduziert werden kann, eingesetzt? 
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12. Gibt es für jeden Bewohner ein abschließbares Fach für Wert-    

sachen?  
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13. Können die Zimmer verdunkelt werden? 
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14. Gibt es für Bewohner, die kein eigenes Telefon haben, eine 

Möglichkeit, ungestört zu telefonieren?   
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15. Sind an den Türen der Bewohner Namensschilder oder 

persönliche Wiedererkennungszeichen angebracht? 
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16. Kann der Bewohner seine Zimmertür abschließen?  

  

� 
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17. Sind alle Zimmertüren im Notfall von außen zu öffnen? 

 

� 
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             tz = trifft zu     tw = trifft teilweise zu     tn = trifft nicht zu     Ak = Ausschlusskriterium 
 


